
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung des Zweckverban-
des zur Abwasserbeseitigung „Obere Amper (BGS-EWS) 

 
 
Aufgrund des Art. 22 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) 
und Art. 5, 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt der Zweckverband zur Abwasser-
beseitigung „Obere Amper“ folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssat-
zung: 
 

§   1 
 

Beitragserhebung 
 
Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Aufwandes für die Herstellung der Entwässe-
rungseinrichtung einen Beitrag. 
 

§   2 
 
Beitragstatbestand 
 
Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutz-
bare Grundstücke erhoben sowie für Grundstücke und befestigte Flächen, die keine entspre-
chende Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf denen aber tatsächlich Abwasser anfällt, wenn 
 

1. für Sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwässerungseinrichtung be-
steht oder 

2. sie - auch aufgrund einer Sondervereinbarung – an die Entwässerungseinrichtung tat-
sächlich angeschlossen sind. 

 
§   3 

 
Entstehen der Beitragsschuld 
 
(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. Ändern sich die 

für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände im Sinne von Art 5 Abs. 2a KAG, ent-
steht die – zusätzliche – Beitragsschuld mit Abschluss der Maßnahme. 
 

(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand vor dem In-
Kraft-Treten dieser Satzung erfüllt, entsteht die Beitragspflicht erst mit In-Kraft-Treten 
dieser Satzung. 

 
§   4 

 
Beitragsschuldner 
 
Der Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer 
des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 
Mehrere Beitragspflichtige sind Gesamtschuldner. 
 



§   5 
 
Beitragsmaßstab 
 
(1) Der Beitrag wird nach der Geschossfläche (Schmutzwasser) der vorhandenen Gebäude 

und der Grundstücksfläche (Niederschlagswasser) berechnet. 
Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken von mindestens 2000 
m² (übergroße Grundstücke) in unbeplanten Gebieten bei bebauten Grundstücken auf 
das Vierfache der beitragspflichtigen Geschossfläche, mindestens 2000m², bei unbebau-
ten Grundstücken auf 2000 m² begrenzt. 

(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu er-
mitteln. Keller und Galerien werden mit der vollen Fläche herangezogen. Dachgeschosse 
werden nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. 
Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Be-
darf nach Anschluss an die Schmutzwasserableitung auslösen oder die nicht angeschlos-
sen werden dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäu-
deteile, die tatsächlich an die Schmutzwasserableitung angeschlossen sind. 

(3) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, sowie 
bei sonstigen unbebauten Grundstücken wird als Geschossfläche ein Viertel der Grund-
stücksfläche in Ansatz gebracht. Grundstücke, bei denen die zulässige oder für die Bei-
tragsbemessung maßgebliche vorhandene Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen 
Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute 
Grundstücke i. S. d. Satzes 1. 

(4) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für die Beitrags-
bemessung maßgeblichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. Beitrags-
pflichtig sind insbesondere, 

• im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks die zusätzlichen Flächen, soweit für diese 
bisher noch keine Beiträge geleistet wurden, 

• im Falle der Geschossflächenvergrößerung die zusätzlich geschaffenen Geschossflä-
chen sowie im Falle des Absatzes 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung errech-
nende zusätzliche Grundstücksfläche, 

• im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes oder Gebäude-
teils i. S. d. § 5 Abs. 2 Satz 4, soweit infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzun-
gen für die Beitragsfreiheit entfallen. 

(5) Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach Absatz 3 festgesetzt worden 
ist, später bebaut, so wird der Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 berücksichtigten 
Geschossfläche und den nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grundstücksflächen neu berech-
net. Der Unterschiedsbetrag ist nach zu entrichten. 
Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an Geschossflächen, so ist für die Berechnung 
des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, nach dem der ursprüngliche 
Beitrag entrichtet wurde. 

 
§   6 

 
Beitragssatz 
 

(1) Der Beitrag beträgt 
 
a) Pro m² Grundstücksfläche 1,45 € 



b) Pro m² Geschossfläche 16,65 € 
 

Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser eingeleitet werden darf, wird der 
Grundstücksflächenbeitrag nicht erhoben. Fällt diese Beschränkung weg, wird der Grund-
stücksflächenbeitrag nacherhoben. 
 

§   7 
 
Fälligkeit 
 
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 

§   7 a 
 
Ablösung des Beitrags 
 
Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. Der Ablösungsbe-
trag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags.  
Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 
 

§   8 
 
Gebührenerhebung 
Der Zweckverband erhebt für die Benutzung der Entwässerungsanlage hinsichtlich der 
Schmutzwasserbeseitigung Grundgebühren (§8a) und Schmutzwassergebühren (§9). 
Für die Benutzung der Entwässerungsanlage hinsichtlich der Niederschlagswasserbeseitigung 
werden Niederschlagswassergebühren (§9a) erhoben. 
 

§   8 a 
 
Grundgebühr 
Die Grundgebühr für die Benutzung der Einrichtung hinsichtlich der Schmutzwasserbeseiti-
gung wird nach der beitragspflichtigen Geschoßfläche berechnet. 
 
bis 400 m² 95,00 € 
bis 800 m² 195,00 € 
bis 1500 m² 410,00 € 
bis 3000 m² 860,00 € 
über 3000 m² 1800,00 €  
 

§   9 
 
Schmutzwassergebühren 
 
(1)  Die Schmutzwassergebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Ansätze nach der 

Menge des Schmutzwassers berechnet, das der Entwässerungseinrichtung von den an-
geschlossenen Grundstücken zugeführt wird. Die Schmutzwassergebühr beträgt 2,87 € 
pro m³ Schmutzwasser. 



(2)  Als Schmutzwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Wasserversorgungsein-
richtung, der Regenwassersammelanlage und der Eigengewinnungsanlage zugeführten 
Wassermengen abzüglich der nachweislich auf dem Grundstück verbrauchten oder zu-
rückgehaltenen Wassermenge, soweit der Abzug nicht nach Abs. 4 ausgeschlossen ist. 
Der Nachweis über die dem Grundstück von Regenwassersammelanlagen und Eigenge-
winnungsanlagen zugeführten und über die auf dem Grundstück verbrauchten oder zu-
rückgehaltenen Wassermenge obliegt dem Gebührenpflichtigen. Er ist grundsätzlich 
durch geeichte Wasserzähler zu führen, die der Gebührenpflichtige in der erforderlichen 
Stückzahl auf eigene Kosten fest zu installieren hat. Der Nachweis der auf dem Grund-
stück verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermenge ist bis zum Ablauf des Kalen-
derjahres möglich. Solange dieser Nachweis bei Wasserzuführungen aus Regenwasser-
sammelanlagen und Eigengewinnungsanlagen nicht erbracht werden kann, wird dafür 
eine Pauschalwassermenge von 15 m³ pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 31.12. 
mit Wohnsitz auf dem heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist, neben der tatsäch-
lich aus der öffentlichen Wasserversorgung abgenommenen Wassermenge, als dem 
Grundstück zugeführt angesetzt. Die Einrichtung von Wasserzuführungen aus Regen-
wassersammelanlagen und / oder Eigengewinnungsanlagen ist dem Zweckverband un-
verzüglich zu melden (Meldepflicht nach § 14). 

Die Wassermengen werden durch geeichte Wasserzähler ermittelt, sie sind vom Zweck-
verband zu schätzen, wenn 

1. ein geeichter Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, oder 

3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Wasserzähler den wirklichen 
Wasserverbrauch nicht angibt. 

(3)  Der Nachweis der auf dem Grundstück verbrauchten Wassermengen obliegt dem Ge-
bührenpflichtigen.  
Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung gilt für jedes Stück Großvieh bzw. für 
jede Großvieheinheit eine Wassermenge von 18m³ als nachgewiesen. 
Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnittlich gehaltene Viehzahl. Der Nachweis der 
Viehzahl obliegt dem Gebührenpflichtigen; er kann durch Vorlage des Bescheides der 
Tierseuchenkasse erbracht werden. 

(4)  Vom Abzug nach Abs. 2 sind ausgenommen 
a) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und 
b) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser.  

(5)  Im Fall des § 9 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 ist der Abzug insoweit begrenzt, als der Wasserver-
brauch 40m³ pro Jahr und Einwohner, unterschreiten würde. In begründeten Fällen sind 
ergänzende höhere betriebsbezogene Schätzungen möglich. 

 
§   9 a 

 
Niederschlagswassergebühren 
 
(1)  Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich nach den überbauten und den befestigten 

Flächen des Grundstücks, von denen aus Niederschlagswasser in die Entwässerungsein-
richtung eingeleitet wird oder abfließt. 

(2)  Als befestigt im Sinn des Abs. 1 gilt jeder Teil der Grundstücksfläche, dessen Oberfläche 
so beschaffen ist, dass Niederschlagswasser vom Boden nicht oder nur teilweise aufge-
nommen werden kann, d. h. insbesondere Betondecken, bituminöse Decken, Pflasterun-
gen und Plattenbeläge. Der Befestigungsgrad wird im Zuge der Flächenermittlung be-
rücksichtigt. 



(3)  Überbaute und befestigte Flächen bleiben unberücksichtigt, wenn dort anfallendes Nie-
derschlagswasser der öffentlichen Entwässerungseinrichtung ferngehalten wird und z. B. 
über Versickerung oder Einleitung in ein Oberflächengewässer eine andere Vorflut er-
hält. Wenn ein Überlauf in die öffentliche Entwässerungseinrichtung besteht, werden 
die Flächen vollständig herangezogen. 

(4)  Wird Niederschlagswasser von überbauten und befestigten Flächen in einer Zisterne ge-
sammelt, fallen für diese Flächen keine Niederschlagswassergebühren an. Besteht ein 
Überlauf von der Sammelvorrichtung in die öffentliche Entwässerungseinrichtung, wer-
den die Flächen vollständig herangezogen. 

(5)  Der Gebührenschuldner hat dem Zweckverband auf Anforderung innerhalb eines Mo-
nats eine Aufstellung der für die Berechnung der Gebühr nach den Abs. 1 bis 4 maßgeb-
lichen Flächen einzureichen. Maßgebend sind die Verhältnisse am ersten Tag des Veran-
lagungszeitraums. Änderungen der der Gebührenberechnung zugrunde liegenden Flä-
chen hat der Gebührenschuldner auch ohne Aufforderung binnen eines Monats nach 
Eintritt der Änderung dem Zweckverband mitzuteilen. Bei Verringerung der Flächen ist 
eine Abnahme des Zweckverbandes notwendig.  Sie werden ab dem folgenden Monat 
anteilig berücksichtigt. 
Veranlagungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

(6)  Kommt der Gebührenschuldner seinen Pflichten nach Abs. 5 nicht fristgerecht oder un-
vollständig nach, so kann der Zweckverband die maßgeblichen Flächen schätzen. 

(7)  Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,96 € pro m² pro Jahr. 
 

§   10 
 

Gebührenzuschläge 
 
Für Abwässer im Sinn des § 9 dieser Satzung, deren Beseitigung Kosten verursacht, die die 
durchschnittlichen Kosten der Beseitigung von Hausabwasser um mehr als 30% übersteigen, 
wird ein Zuschlag bis zur Höhe des den Grenzwert übersteigenden Prozentsatzes des Kubik-
meterpreises für die Einleitungsgebühr erhoben.  

 
§   11 

 
Entstehen der Gebührenschuld 
 
(1)  Die Schmutzwassergebühr entsteht mit jeder Einleitung von Schmutzwasser in die Ent-

wässerungseinrichtung. 
(2)  Die Niederschlagswassergebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt 

der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. Der Tag wird im erstmals erge-
henden Bescheid bestimmt. Im Übrigen entsteht die Niederschlagswassergebühr mit 
dem Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgebührenschuld 
neu. 

(3)  Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebsfer-
tigen Herstellung des Anschlusses folgt. Der Tag wird im erstmals ergehenden Bescheid 
bestimmt. Im Übrigen entsteht die Grundgebühr mit dem Beginn eines jeden Tages in 
Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgrundgebührenschuld neu. 

 
§   12 

 



Gebührenschuldner, Gebührenschuld als öffentliche Last 
 
(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld Eigentü-

mer oder Miteigentümer des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks 
dinglich berechtigt ist. Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grund-
stück befindlichen Betriebs. Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 

(2) Die Gebührenschuld ruht auf dem Grundstück, Erbbaurecht bzw. Wohnungs- oder Teilei-
gentum als öffentliche Last. 
 

§   13 
 
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 
 
(1) Die Einleitung von Schmutz- und Niederschlagswasser wird jährlich abgerechnet. Die 

Grund-, die Schmutzwasser- und die Niederschlagswassergebühr werden einen Mo-
nat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

 
(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 30.03., 30.06. und 30.09. jeden Jahres Vorauszah-

lungen in Höhe eines Drittels der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten. Fehlt 
eine solche Vorjahresabrechnung, oder ist sie als nicht repräsentativ zu bewerten, so 
setzt der Verband die Höhe der Vorauszahlung unter Schätzung der Jahresgesamtein-
leitung fest. 

 
 
 

§   14 
 
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 
 
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, dem Zweckverband für die  
Höhe der Schuld maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang 
dieser Veränderungen – auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen – 
Auskunft zu erteilen. 
 

§ 15 
 

Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft 
 
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 29.07.1991 außer Kraft 
 
 
Grafrath den 10.11.2010 
 
 
gez. Drexler 
Verbandsvorsitzender 



 
 
Eingearbeitet sind folgende Satzungsänderungen: 
 
Änderung v. 01.01.2014 Beschluss v. 12.11.2013 
Änderung v. 01.01.2017 Beschluss v. 30.11.2016 
Änderung v. 01.01.2020 Beschluss v. 19.11.2019 
Änderung v. 01.01.2021 Beschluss v. 03.11.2020 
Änderung v. 01.01.2023 Beschluss v. 29.11.2022 
Änderung v. 16.03.2023 Beschluss v. 21.02.2023 
Änderung v. 21.06.2023 Beschluss v. 23.05.2023 
 


